
Einladung

zur ordentlichen Haupt versammlung 

der MEDICLIN Aktiengesellschaft,

Frankfurt am Main, am 27. Mai 2009

ISIN DE0006595101
Wertpapier-Kenn-Nr. 659 510



MediClin: der Konzern auf einen Blick

in Tsd. 3 2008 2007 2006

Umsatzerlöse 456.795 391.965 377.811

Betriebsergebnis (EBIT) 15.799 18.866 16.723

EBITDA-Marge in % 6,1 7,0 6,7

EBIT-Marge in % 3,5 4,8 4,4

Finanzergebnis – 6.663 – 5.067 – 5.552

Aktionären der MediClin zuzurechnendes Konzernergebnis 7.080 5.729 9.509

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21.530 11.347 7.836

Bilanzsumme 343.101 269.913 268.399

Langfristige Vermögenswerte inkl. Steuererstattungsansprüche 

und aktive latente Steuern 208.634 180.924 179.053

Kurzfristige Vermögenswerte inkl. Steuererstattungsansprüche 134.466 88.989 89.346

davon liquide Mittel 57.384 21.377 29.063

Eigenkapital 148.836 105.997 100.226

Eigenkapitalquote in % 43,4 39,3 37,3

Langfristige Schulden inkl. passive latente Steuern 70.352 52.080 112.795

Kurzfristige Schulden inkl. Steuerschulden 123.913 111.836 55.378

Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen) 20.046 28.623 18.818

Nettofinanzverschuldung 37.651 69.381 61.090

Zahl der Arbeitnehmer in Vollzeitkräften (Jahresdurchschnitt) 5.816 5.277 5.252

Umsatzerlöse je Vollzeitkraft in B 78.541 74.278 71.937

Personalaufwand je Vollzeitkraft in B 42.860 41.244 40.465

Auslastung in % 86,2 84,2 78,1

Ergebnis je durchschnittlich ausgegebene Aktie in B 0,22 0,18 0,30

Ergebnis je gewinnberechtigte Aktie in B 0,15 0,18 0,30

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je

durchschnittlich ausgegebene Aktie in B 0,66 0,36 0,25

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je

gewinnberechtigte Aktie in B 0,46 0,36 0,25

Dividende je gewinnberechtigte Aktie in B 0,051 – –

Anzahl der Aktien in Millionen Stück (Jahresdurchschnitt) 32,45 31,50 31,50

Anzahl der gewinnberechtigten Aktien in Millionen Stück 47,25 31,50 31,50 

1 für 2008 vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen

MediClin: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung
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Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 27. Mai 2009
um 11.00 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt am Main,
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern -
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzern -
lageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr
2008 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Ab -
satz 4 des Handelsgesetzbuches.

Diese Unterlagen nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanz -
gewinns können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Okenstraße 27,
77652 Offenburg, während der üblichen Geschäftszeiten und im Internet
unter www.mediclin.de eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen
werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos über-
sandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur
Einsicht aus.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresab schluss
der MEDICLIN Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 11.857.545,76 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,05
je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 2.362.500,00
Vortrag auf neue Rechnung EUR 9.495.045,76
Bilanzgewinn EUR 11.857.545,76

Die Dividende ist zahlbar am 28. Mai 2009.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtieren-
den Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichts rats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtieren -
den Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktien -
gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. 

6. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft nach
Offenburg sowie die entsprechende Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a) Der Sitz der Gesellschaft wird von Frankfurt am Main nach Offenburg
verlegt.

b) §1 Absatz 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
„(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Offenburg.“ 

7. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. 1 Satz 2 der
Satzung (Ort der Hauptversammlung)
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Die Bestimmung über den Ort der Hauptversammlung soll aktualisiert
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
§14 Absatz 1 Satz 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen
Börsenplatz oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern
statt.“

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals I und die Änderung der Satzung

Die bestehenden Ermächtigungen des Vorstands, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu erhöhen (genehmigtes
Kapital) wurden im Jahr 2008 vollständig ausgenutzt. Der Gesellschaft
soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden, bei Bedarf auch in den kom-
menden Jahren von dem Instrument des genehmigten Kapitals Gebrauch
zu machen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals I

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
26. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teil -
beträgen um insgesamt bis zu EUR 14.175.000,-- (in Worten: EURO vier-
zehn Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend) durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinsti -
tuten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch
er mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
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Ak t ionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszu-
nehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Auf sichts rats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die
Bedin gungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er -
mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten
Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Um-
fang der Ka pitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen.

b) Änderung der Satzung

§ 4 der Satzung wird um einen neuen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut
ergänzt:

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 26. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 14.175.000,-- (in Worten:
EURO vierzehn Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend) durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Geneh -
migtes Kapital I). Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen wer-
den, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs -
recht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts -
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzen -
be träge vom Bezugsrecht auszunehmen. Der Vorstand ist ferner er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel heiten
der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe fest -
zulegen.“

Die auf §4 Absatz 2 der Satzung in ihrer bisherigen Fassung folgenden
Absätze verschieben sich wie folgt: Der bisherige § 4 Absatz 3 wird 
zu §4 Absatz 4 der Satzung, und der bisherige §4 Absatz 4 wird zu §4
Absatz 5 der Satzung.
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9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals II und die Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals II

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 26. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 9.450.000,-- (in Worten: EURO
neun Millionen vierhundertfünfzigtausend) durch Ausgabe neuer Stück -
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Aus -
gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgülti-
gen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Be -
zugs rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
Ak tien darf insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten,
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit -
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien
anzurechnen, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options-
oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder aus-
zugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Lauf -
zeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des §186
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Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben
wurden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung
zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186
Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben oder veräußert wurden;

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Gewäh -
rung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen
oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens teilen,
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen -
ständen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen
der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fas -
s ung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital II oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapital -
erhöhung aus dem Genehmigten Kapital II anzupassen.

b) Änderung der Satzung

§4 der Satzung wird um einen neuen Absatz 4 mit folgendem Wort laut
ergänzt:

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 26. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 9.450.000,-- (in Worten:
EURO neun Millionen vierhundertfünfzigtausend) durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein 
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Be zugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen,

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
Aus gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vor -
stand nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Aus-
schluss des Be zugsrechts gemäß §186 Absatz 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam -
werdens noch im Zeit punkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von
Bezugsrechten aus Options- oder Wandelschuld ver schreibungen
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldver -
schreibungen während der Lauf zeit dieser Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung des §186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; ferner sind auf
diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er -
mächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Verwendung eigener
Aktien gemäß §§71Absatz 1Nr.8,186 Ab satz 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wurden; 

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt zur Ge -
wäh rung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammen -
schlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter -
nehmens teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Vermögens gegenständen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen
der Aktienausgabe festzulegen.“
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Die auf §4 Absatz 2 der Satzung in ihrer bisherigen Fassung folgenden Ab -
sätze verschieben sich wie folgt: Der bisherige § 4 Absatz 3 – nach der unter
Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Satzungsänderung nunmehr § 4
Absatz 4 – wird zu §4 Absatz 5, und der bisherige §4 Absatz 4 – nach der
unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Satzungsänderung nunmehr
§4 Absatz 5 – wird zu §4 Absatz 6.

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien

Da die von der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 beschlossene Er mäch -
tigung am 20. November 2009 abläuft, soll der Hauptversammlung vor-
geschlagen werden, erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen -
dung eigener Aktien zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 21. Mai 2008 wird
für die Zeit ab Wirksamwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung
aufgehoben.

b) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, im
Rahmen der gesetzlichen Grenzen bis zum 26. November 2010 eigene
Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund
dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eige-
nen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als
10% des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesell -
schaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden.

c) Die Ermächtigung unter lit. b) kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft ausgeübt werden. Sie darf auch durch abhängige oder im
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Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre
oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. 

d) Der Erwerb von eigenen Aktien darf (1) über die Börse oder (2) mittels
eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der Gesell -
schaft oder (3) mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten erfolgen.

(1) Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft
gezahlte Erwerbspreis je Aktie der MEDICLIN Aktiengesellschaft
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse der
Aktie der MEDICLIN Aktiengesellschaft im Xetra-Handel oder einem
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichba-
ren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse während
der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um
nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot der MEDICLIN
Aktiengesellschaft an alle Aktionäre legt die Gesellschaft einen Kauf -
preis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie der MEDICLIN Aktiengesell -
schaft fest. Im Fall der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der
endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen ermit-
telt. Der von der Gesellschaft gebotene Kaufpreis oder die Grenz -
werte der Kaufpreisspanne je Aktie der MEDICLIN Aktiengesellschaft
(ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Mittelwert der Schlusskurse
der Aktie der MEDICLIN Aktiengesellschaft im Xetra-Handel oder
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional ver-
gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der end-
gültigen Entscheidung des Vorstands über das öffentliche Kaufan -
gebot um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben
sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots erhebliche Ab -
weichungen des maßgeblichen Kurses, so kann der Kaufpreis bzw.
die Kaufpreisspanne angepasst werden. In diesem Fall wird auf den
Durchschnittskurs der fünf Börsenhandelstage vor der Veröffent -
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lichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot kann
neben der Möglichkeit zur Anpassung des Kaufpreises bzw. der
Kaufpreisspanne eine Annahmefrist und weitere Bedingungen vor -
sehen. Das Volumen des Kaufangebots kann begrenzt werden.
Sofern die gesamte Zeichnung des Kaufangebots dieses Volumen
überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebo-
tenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stück -
zahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb eigener Aktien der MEDICLIN
Aktiengesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. 

(3) Erfolgt der Erwerb über eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten, kann die Gesellschaft bei der Aufforde -
rung eine Kaufpreisspanne festlegen, in der Angebote abgegeben
werden können. Die Aufforderung kann eine Angebotsfrist, Be-
dingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne
während der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich nach der Ver -
öffentlichung der Aufforderung während der Angebotsfrist erheb -
liche Veränderungen im Kurs der MEDICLIN-Aktie ergeben. Bei der
Annahme wird aus den vorliegenden Verkaufsangeboten der end-
gültige Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Aktie der MEDICLIN
Aktiengesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Mittelwert
der Schlusskurse der Aktie der MEDICLIN Aktiengesellschaft im
Xetra-Handel oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wert -
papierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem
Tag, an dem die Verkaufsangebote von der MEDICLIN Aktie nge -
sellschaft angenommen werden, um nicht mehr als 10% über- oder
unterschreiten. Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen
MEDICLIN-Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vor -
gesehene Aktienanzahl übersteigt, muss die Annahme im Ver hält -
nis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb eige-
ner Aktien der MEDICLIN Aktiengesellschaft je Aktionär kann vor-
gesehen werden.
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e) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächti -
gung erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft wie folgt zu verwen-
den:

(1) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barleistung
wieder veräußert werden. Die Veräußerung kann dabei auch in
anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Ange -
bot an alle Aktionäre vorgenommen werden, sofern die erworbe-
nen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Bör -
sen preis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem
Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien insgesamt 10%
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen
Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag geringer ist – 10%
des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen Grund -
kapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung
von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen,
die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächti -
gung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus ge -
nehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese
Begrenzung auf 10% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzu-
rechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel-
und /oder Optionsrecht auszugeben sind, sofern die Schuldver -
schreibungen aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächti -
gung geltenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des 
§186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus -
gegeben wurden.

(2) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten aus Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen verwendet werden, die
von der Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften aus-
gegeben wurden oder werden.
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(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter -
nehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen an -
geboten und auf sie übertragen werden. 

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden,
ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann be -
stimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung herabgesetzt
wird oder dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich statt-
dessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am
Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist
in diesem Fall auch ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in
der Satzung anzupassen.

f) Die Ermächtigungen unter lit. e) können ganz oder teilweise, einmal oder
mehrmals, einzeln oder gemeinsam, durch die Gesellschaft ausgenutzt
werden, die Ermächtigungen unter lit. e) (1) bis (3) auch durch abhän-
gige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen
oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handeln-
de Dritte.

g) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, als eigene
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. e) (1) bis
(3) verwendet werden.

Berichte des Vorstands

Die folgenden Berichte können von der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Okenstraße 27, 77652 Offenburg,
während der üblichen Geschäftszeiten und im Internet unter www.mediclin.de
eingesehen werden. Sie liegen auch in der Hauptversammlung zur Einsicht aus.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
der Unterlagen.
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 203 Absatz
2 Satz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

Von der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien gemäß §4 Absatz 3 der Sat -
zung kann unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auch
in der Form des mittelbaren Bezugsrechts Gebrauch gemacht werden. Anstelle
einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre können die
neuen Aktien daher auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischenschaltung von Kreditinstituten
wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert.

Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien schließt jedoch auch die Ermächti -
gung des Vorstands ein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen.
Diese Ermächtigung dient der Verwaltungsvereinfachung. Der Vorstand ist
danach berechtigt, Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entste-
hen, zur Erleichterung der Abwicklung bzw. zur Erreichung glatter Bezugsver -
hältnisse auszuschließen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich
des Spitzenbetrags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung
und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-
gung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch ma -
chen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn
dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnut -
zung des Genehmigten Kapitals I unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten.
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß §§ 203 
Absatz 2 Satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht
der Aktionäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient der Verwaltungsverein -
fachung. Der Vorstand ist danach berechtigt, Spitzenbeträge, die infolge des Be -
zugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung auszuschließen. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall
gelten, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich unter-
schreitet. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand die Abwei -
chung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Abwei -
chung vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals
wird keinesfalls mehr als 5% des dann aktuellen Börsenkurses betragen. Die
Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §186 Absatz 3 Satz 4
AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit -
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzu-
rechnen, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- oder Wandel -
schuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung des §186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be -
zugsrechts ausgegeben wurden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurech-
nen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächt igung
zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8,186 Absatz 3
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert
wurden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Rege -
lung dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteils -
besitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursna-
hen Ausgabebetrages der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen
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Begrenzung der Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich
die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben.
Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die Unternehmensfinan -
zierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Gesellschaft
wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf
kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich
kurzfristig bietender Marktchancen oder auch bei der Gewinnung neuer Aktio-
närsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können diese Möglich -
keiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind aufgrund der
unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden
Aktien zu erwarten.

Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die
Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen
gelten, wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammen -
schlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens teilen,
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen ge -
währt werden. Die Gesellschaft steht in einem intensiven Wettbewerb. Um in
diesem Wettbewerb bestehen zu können, muss die Gesellschaft in der Lage
sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Hierzu ge -
hört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bietender Gelegenheit kurz-
fristig Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen
oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder einen Unternehmens -
zusammenschluss einzugehen, um hierdurch die eigene Wettbewerbsposition
zu verbessern. Durch das genehmigte Kapital und die Ermächtigung zum Be -
zugsrechtsausschluss wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, derartige
Akquisitionen schnell und kostengünstig durchführen zu können. Insbeson -
dere wird sie hierdurch in die Lage versetzt, unter Schonung der eigenen
Liquidität Aktien im Rahmen eines Zusammenschlusses oder als Gegenleistung
für das zu erwerbende Unternehmen, den zu erwerbenden Unternehmensteil
oder die zu erwerbende Beteiligung oder sonstige Vermögensgegenstände
anzubieten. Zurzeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die das
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genehmigte Kapital ausgenutzt werden soll. Insoweit sind zum jetzigen Zeit -
punkt keine Angaben zu Ausgabebeträgen möglich.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti -
gung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch
machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen,
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Inte -
resse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre kön-
nen die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand
bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die
Zwischenschaltung von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausgabe
lediglich technisch erleichtert.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Aus -
nutzung des Genehmigten Kapitals II unter Ausschluss des Bezugsrechts be -
richten.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 gemäß §§ 71 
Absatz 1 Nr. 8 Satz 5,186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG

Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft gemäß § 71
Absatz 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 26. November 2010 eigene
Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals zu erwerben. Die durch die Hauptversammlung vom
21. Mai 2008 erteilte Ermächtigung läuft am 20. November 2009 aus und soll
daher ersetzt werden.

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung wird der Gesellschaft die Möglichkeit
gegeben, bis zum 26. November 2010 eigene Aktien unter Beachtung der
gesetzlich zulässigen Höchstgrenze von 10% des bestehenden Grundkapitals
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zu erwerben. Ein Erwerb darf über die Börse, aufgrund eines öffentlichen
Kaufangebots an alle Aktionäre oder mittels einer öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Die Einhaltung der durch § 71
Absatz 1 Nr. 8 Sätze 3 und 4 AktG geforderten Pflicht zur Gleichbehandlung
aller Aktionäre ist damit gewährleistet.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien
entsprechend der Regelung in §186 Absatz 3 Satz 4 AktG zu einem Preis an
Dritte (z. B. institutionelle Investoren) zu veräußern, der den Börsenkurs der
Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird dabei einen
eventuellen Abschlag vom Börsenpreis – unter Berücksichtigung der zum Zeit -
punkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen – möglichst nie d -
rig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung
der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5% des aktuellen Börsenpreises
betragen. Diese Ermächtigung des Vorstandes zur Veräußerung der Aktien wird
dahingehend beschränkt, dass die Anzahl der zu veräußernden Aktien insge-
samt 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen
Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag geringer ist – 10% des zum Zeit -
punkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesell schaft
nicht überschreiten darf. Auf diese Begrenzung von 10% des Grundkapitals
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während der
Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer
Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese Be -
grenzung auf 10% des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund einer während
der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des §186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs -
rechts ausgegeben wurden. Durch den so beschränkten Umfang der Ermäch -
tigung und durch die Orientierung des Veräußerungspreises am Börsenkurs wird
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dem Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getragen und das Ver -
mögens- und Stimmrechtsinteresse der Aktionäre angemessen gewahrt. Zudem
haben die Aktionäre grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote
durch Kauf von MEDICLIN-Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Er -
mächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr weitere Handlungs -
spielräume eröffnet und damit zu größerer Flexibilität verhilft.

Ferner sollen die erworbenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte von In -
habern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen verwendet werden
können, die von der Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften ausge-
geben wurden oder werden. Es kann für die Gesellschaft zur Bedienung der
sich aus diesen Schuldverschreibungen ergebenden Rechte auf den Bezug von
Aktien der Gesellschaft zweckmäßiger sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz
oder teilweise eigene Aktien einzusetzen. Diese Möglichkeit vergrößert den
Handlungsspielraum der Gesellschaft. Die Ermächtigung sieht daher eine ent-
sprechende Verwendung der eigenen Aktien vor. Insoweit ist das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen.

Darüber hinaus sollen die erworbenen Aktien im Rahmen von Unternehmens -
zusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmens -
teilen oder Unternehmensbeteiligungen Dritten unter Ausschluss des Be -
zugsrechts der Aktionäre angeboten und auf sie übertragen werden können.
Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien in diesen
Fällen als Gegenleistung anzubieten. Der internationale Wettbewerb und die
Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegen -
leistung. Durch die hier vorgeschlagene Ermächtigung wird die notwendige
Flexibilität erzielt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter -
nehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen schnell aus-
nutzen zu können.

Schließlich sollen die zurückerworbenen eigenen Aktien ohne erneuten Be -
schluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Die vorgeschla-
gene Ermächtigung sieht dabei entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG vor,
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dass der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann.
Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der antei-
lige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der
Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der sich veränder-
ten Anzahl der Stückaktien anzupassen.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Er -
mächtigung zum Rückerwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Aus -
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Aus -
nutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung
des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit
ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Aus -
nutzung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
berichten.

Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach §16 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre be -
rechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse
anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten Nachweis
ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse übermitteln:

MEDICLIN Aktiengesellschaft 
c/o Dresdner Bank AG
WASHV dwpbank AG
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: + 49 (0) 69 /50 99 -1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de



Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 

6. Mai 2009 (00:00 Uhr)

beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis
zum Ablauf des 

20. Mai 2009 (24:00 Uhr)

unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§126 b BGB) und können in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den
Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversamm lung über-
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teil nahme an der
Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforder -
liche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden
in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch einen Be -
vollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
ausüben lassen. Für die Vollmacht an Bevollmächtigte ist, soweit sie nicht an ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in §135 AktG gleich -
gestellten Personen erteilt wird, die Schriftform oder die Erteilung per Telefax
erforderlich und ausreichend. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung
zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten
Stimm rechtsvertretern Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Ein -
trittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten und Weisungen sind schriftlich
oder per Telefax zu erteilen. Die notwendigen Unterlagen und Informationen
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die MEDICLIN
Akt iengesellschaft insgesamt 47.250.000 Aktien ausgegeben, die 47.250.000
Stimmen gewähren.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten
gemäß § 126 Absatz 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG
sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig
adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

MEDICLIN Aktiengesellschaft
Alexandra Mühr
Investor Relations
c/o MediClin Geschäftsführungs-GmbH
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Telefax: + 49 (0) 781 488 -184
E-Mail: hv2009@mediclin.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären,
die spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter vor-
stehender Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs,
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Inter -
net unter www.mediclin.de unverzüglich veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im April 2009

MEDICLIN Aktiengesellschaft
– Der Vorstand – 



Anfahrtsskizze zur Hauptversammlung

in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt am Main,
Adickesallee1, 60322 Frankfurt am Main

A5

A5

A66

A661

U5Köln
(A3)

Nordwest-
kreuz

AS Ffm-Eckenheim

Alte Oper Zoo

Flughafen

Haupt-
bahnhof

Friedberger 
Landstr.

AS Ffm-Süd
(A3)

AS Ffm
Miquelallee

Deutsche 
National- 
bibliothek

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle
Nibelungenallee/Deutsche Nationalbibliothek. Fahrzeit etwa 10 Minuten.
Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S8 oder S9 in Richtung Hanau bzw. Offenbach Ost
bis Haltestelle Konstablerwache. Umsteigen in die U5 Richtung Preungesheim bis Haltestelle
Nibelungenallee/Deutsche Nationalbibliothek. Fahrzeit etwa 30 Minuten.

Mit dem PKW:
Von Norden/Süden (A5) kommend: Am Nordwestkreuz Richtung Miquelallee/Stadtmitte (A66)
bis zum Autobahnende, dann der Beschilderung Fulda/Hanau folgen; an der dritten Kreuzung
rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen, rechts nach ca. 20 m in die
Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).

Von Osten (A3) kommend: Am Offenbacher Kreuz auf die A661 in Richtung Bad Homburg
wechseln, an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim die Abfahrt Berkersheim in Richtung
Stadtmitte nehmen und dem Straßenverlauf für ca. 4,5 km folgen, die große Kreuzung
(Eckenheimer Landstraße/Adickesallee) überqueren, die Deutsche Nationalbibliothek befindet
sich auf der rechten Seite, nach ca. 20 m rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).

www.mediclin.de


